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§197
Gefährdung der Sicherheit im Verkehr 

der Bahn, Luftfahrt und Schiffahrt

Wer fahrlässig im Verkehr die unmittel
bare Gefahr eines schweren Verkehrs
unfalls bei der Bahn, Luftfahrt oder Schiff
fahrt verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft oder von einem ge
sellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu §196 StGB.

§198
Angriffe auf das Verkehrswesen

(1) Wer vorsätzlich auf Verkehrswegen 
Hindernisse bereitet, Verkehrsmittel, Ver
kehrswege, Warn- oder Signalanlagen oder 
-mittel oder andere Verkehrseinrichtungen 
zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, 
entfernt oder mißbräuchlich benutzt und 
dadurch eine Gemeingefahr vorsätzlich ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.

(2) Wer durch die Tat einen schweren 
Verkehrsunfall vorsätzlich verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe von drei bis zu acht 
Jahren bestraft.

(3) Wer durch die Tat außerordentlich 
schwerwiegende Folgen vorsätzlich ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
fünf Jahren bestraft.

(4) Wer durch die Tat bei der Bahn, 
Luftfahrt oder Schiffahrt eine Gemeinge
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(5) Der Versuch ist strafbar. In den Fäl
len der Absätze 1 bis 3 ist auch die Vor
bereitung strafbar.

§199
Pflichtwidriges Verhalten 

nach einem Verkehrsunfall 1

(1) Wer nach einem Verkehrsunfall 
einem Verletzten nicht die erforderliche 
und ihm mögliche Hilfe leistet, obwohl ihm 
dies ohne erhebliche Gefahr für sein Leben 
oder seine Gesundheit und ohne Verletzung

wichtiger anderer Pflichten möglich 1st, 
wird von einem gesellschaftlichen Organ 
der Rechtspflege zur Verantwortung gezo
gen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

(2) Wer nach einem Verkehrsunfall 
Maßnahmen unterläßt, die zur Beseitigung 
des durch den Unfall hervorgerufenen Ge
fahrenzustandes für den Verkehr geboten 
und ihm möglich sind, obwohl nach den 
Umständen in Frage kommt, daß sein Ver
halten zur Verursachung des Unfalles bei
getragen hat, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen oder mit öffentlichem Ta
del, Geldstrafe oder Verurteilung auf Be
währung bestraft.

§200
Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit

(1) Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, 
obwohl er nach den ihm bekannten Um
ständen annehmen muß, daß seine Fahr
tüchtigkeit infolge des Genusses alkoho
lischer Getränke, anderer berauschender 
oder sonstiger die Reaktionsfähigkeit we
sentlich vermindernder Mittel erheblich be
einträchtigt ist und dadurch eine allge
meine Gefahr für Leben oder Gesundheit 
anderer Menschen fahrlässig verursacht, 
wird von einem gesellschaftlichen Organ 
der Rechtspflege zur Verantwortung gezo
gen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr be
straft.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu § 1S6 StGB, 
§ 47 StVO und § 4b StVZO.

(2) Ebenso wird bestraft, wer seine be
rufliche Tätigkeit zur unmittelbaren Ge
währleistung der Sicherheit des Verkehrs 
ausübt, obwohl die Fähigkeit zur Erfüllung 
seiner Rechtspflichten infolge der im Ab
satz 1 genannten Umstände erheblich be
einträchtigt ist und dadurch eine allge
meine Gefahr für Leben oder Gesundheit 
anderer Menschen fahrlässig verursacht.

(3) Wenn der Täter wegen Verkehrsge
fährdung durch Trunkenheit bereits be
straft oder innerhalb des letzten Jahres 
von einem gesellschaftlichen Organ der


